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Datenverarbeitung und Datenschutz bei der Festsetzung des insolvenz-geschützten 
Versorgungsanspruchs gemäß § 30 Abs. 3 BetrAVG 
 

Mit diesem Merkblatt informiert der PSVaG über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. 
Diese erfolgt auf der Grundlage der §§ 7 ff. des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) im Einklang mit der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

1. Zweck der Datenverarbeitung 

Der PSVaG ist nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG der gesetzlich bestimmte Träger der Insolvenzsiche-
rung der betrieblichen Altersversorgung. Alleiniger Zweck des PSVaG ist es, Ansprüche der Versor-
gungsberechtigten auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung gegen die Folgen der Insolvenz 
des Arbeitgebers zu schützen. 

Damit der PSVaG die ihm gesetzlich zugewiesene Aufgabe erfüllen kann, benötigt er personenbezo-
gene Daten von den Versorgungsberechtigten. Nach dem Betriebsrentengesetz (§ 11 Abs. 1 Satz 2 
BetrAVG) ist der Versorgungsberechtigte verpflichtet, dem PSVaG alle Auskünfte zu erteilen, die zur 
Durchführung seiner Aufgaben erforderlich sind, sowie Unterlagen vorzulegen, aus denen die erforder-
lichen Angaben ersichtlich sind. Eine Bearbeitung der Versorgungsangelegenheit und die Auszahlung 
von Leistungen sind ohne diese personenbezogenen Daten nicht möglich.  

Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und gegebenenfalls Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich 
zweckgebunden für die Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung nach dem BetrAVG.  

2. Herkunft personenbezogener Daten 

Grundsätzlich erhebt der PSVaG bei Vorliegen von betrieblicher Altersversorgung bei einem nach § 30 
Abs. 3 BetrAVG eingetretenen Sicherungsfall (Insolvenz) die personenbezogenen Daten bei dem zur 
Auskunft verpflichteten Arbeitgeber, dem Insolvenzverwalter und den Versorgungsberechtigten. 

In bestimmten Fällen erhält der PSVaG die personenbezogenen Daten von Dritten, wenn dies zur Erfül-
lung des gesetzlichen Auftrags des PSVaG erforderlich ist. Dies kann ein sonstiger Träger der Versor-
gung, wie zum Beispiel eine Unterstützungskasse, ein Unternehmen der Lebensversicherung eine Pen-
sionskasse oder ein Pensionsfonds sein, über die der Arbeitgeber seine insolvenzsicherungspflichtige 
betriebliche Altersversorgung durchgeführt hat. 

Sind Versorgungsberechtigte weder schriftlich noch telefonisch erreichbar, führt der PSVaG ggf. 
Adressrecherchen bei Meldebehörden durch, um aktuelle Anschriften zu ermitteln

3. An wen übermittelt der PSVaG die personenbezogenen Daten? 

Im Rahmen der Prüfung und anschließenden Abwicklung der Versorgungsangelegenheit ist gegebe-
nenfalls auch eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte erforderlich.  

Der PSVaG übermittelt die erhobenen Daten daher insbesondere an: 

˗ Behörden, Gerichte und andere Stellen, wenn er gesetzlich dazu berechtigt oder verpflichtet ist 

˗ Im Leistungsfall überträgt der PSVaG ggf. die Erfüllung der Ansprüche gemäß § 8 Abs. 1 Be-
trAVG auf ein Konsortium von Lebensversicherern, dessen geschäftsführender Versicherer die 
Allianz Lebensversicherungs-AG in Stuttgart ist. Von dort wird die Rente ausbezahlt. 

˗ Die Pensionskasse, die die Versorgungszusage durchgeführt hat. 

˗ Krankenkasse des Versorgungsberechtigten. 

˗ Finanzamt. 
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˗ Gegebenenfalls Insolvenzverwalter oder durch den Insolvenzverwalter beauftragte Dienstleis-
ter sowie Treuhandgesellschaften zur Vermögensverwaltung von Pensionen. 

4. Wie lange speichert der PSVaG die personenbezogenen Daten? 

Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf der gesetzlichen, satzungsmäßigen bzw. vertraglichen 
Aufbewahrungsfristen, wenn sie nicht mehr zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

5. Welche Rechte hat der Versorgungsberechtigte? 

Der Versorgungsberechtigte hat ein Recht auf Auskunft über die beim PSVaG personenbezogenen ge-
speicherten Daten. Weiterhin bestehen unter bestimmten Voraussetzungen Rechte auf Berichtigung, 
Löschung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie Einschränkung der Verarbeitung. Diese können 
beim PSVaG geltend gemacht werden. 

6. Kontakt des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben: 
Vorstand 
Pensions-Sicherungs-Verein VVaG 
Edmund-Rumpler-Straße 4 
51149 Köln 

7. Kontakt des Datenschutzbeauftragten 

Datenschutzbeauftragter 
Pensions-Sicherungs-Verein VVaG 
Edmund-Rumpler-Straße 4 
51149 Köln 
E-Mail: dsb@psvag.de 

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass über diese Kontaktdaten ausschließlich datenschutzrechtliche Anfra-
gen bearbeitet werden. E-Mails mit sonstigen Anfragen werden daher nicht weitergeleitet. Für allge-
meine Anfragen und die Bearbeitung Ihrer Versorgungsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die 
Ansprechpartner des PSVaG, die sich aus Ihren Unterlagen ergeben bzw. nutzen Sie bitte die sonstigen 
Kontaktmöglichkeiten des PSVaG, z. B. über die info@psvag.de. 

8. Beschwerderecht 

Es besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
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